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D i e n s t v e r e i n b a r u n g

gemäß § 36 MVG.Württemberg

über

die Aufstellung von Urlaubsgrundsätzen



Zwischen	(Bezeichnung des Dienstgebers)
	vertreten durch 
	Frau/Herrn _________________


und der	Mitarbeitervertretung _________________________________,
	vertreten durch den/die Vorsitzende/n der Mitarbeitervertretung
	Frau/Herrn _________________

wird vereinbart:

§ 1 
Geltungsbereich
Diese Dienstvereinbarung gilt für__________________. (Hier: Personenkreis oder (Teile der) Dienststelle konkret benennen.)
Anmerkung:
Für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte gelten ggf. andere gesetzliche Regelungen.

§ 2
Begriffsbestimmung
(1) Urlaub im Sinne dieser Dienstvereinbarung ist der dem/der Beschäftigten zustehende Erholungsurlaub einschließlich des Zusatzurlaubs aus § 27 KAO und des Zusatzurlaubs für schwerbehinderte Beschäftigte gem. § 208 SGB IX.
(2) Urlaub im Sinne dieser Dienstvereinbarung ist nicht eine allgemeine Freistellung von der Arbeit.
§ 3
Beantragung des Urlaubs
(1) Für zusammenhängende Urlaubszeiten von mehr als fünf Arbeitstagen und zur Planungssicherheit werden für das jeweilige Urlaubsjahr ab Anfang November des Vorjahres die Urlaubswünsche gemeldet. Die Beschäftigten sollen dafür ihren Urlaubsantrag für das 1. Quartal des Urlaubsjahres bis zum __________des Vorjahres, sonst bis zum __________des Urlaubsjahres einreichen.
Nach diesem Zeitpunkt abgegebene Urlaubsanträge finden bei der Gewährung des Urlaubs nur dann Berücksichtigung, wenn dem Antrag nicht andere, bereits genehmigte Urlaubsanträge nach Abs. 1 entgegenstehen. 

Anmerkung: 
Dies sollen keine zwingenden Voraussetzungen für die Urlaubsgewährung sein, sondern ein Instrument zur Planungssicherheit. Die genannten Daten sind keine Ausschlussfristen für den Urlaubsantrag und wer später Urlaub beantragt, hat keine Nachteile. Sollten Kollegen aber zum Stichtag schon Urlaub eingereicht haben, kann derjenige, der den Urlaub nach dem Stichtag eingereicht hat, sich diesen gegenüber nicht mehr auf soziale Gesichtspunkte berufen. Somit kann die Dienststellenleitung verlässlicher planen.

Die Dienststellen sollen die Fristen nach Praktikabilität und Planung festlegen. Es empfiehlt sich für die Urlaubsplanung im ersten Quartal den 15.11. und für das Restjahr den 15.1. zu bestimmen. 

(2) Das Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr.
(3) Soll es Schließtage (Betriebsurlaub) geben, dann ist die Zustimmung der MAV bis spätestens 1. Dezember des Vorjahres, mindestens aber 6 Monate vor Beginn der Schließtage zu beantragen. Nach Zustimmung der MAV sind die Schließtage den Beschäftigten unverzüglich bekannt zu geben.

Anmerkung: 
Für die Dauer des Betriebsurlaubs gibt es keine gesetzliche Obergrenze. Die Werte, wie viele der Urlaubstage der Arbeitgeber aus dienstlichen/betrieblichen Gründen als Betriebsurlaub festlegen darf, gehen daher auseinander. Dabei kann § 8 der Dienstordnung für Kindertagesstätten, Anlage 3.2.1 zur KAO (Dienstordnung für die erzieherisch tätigen Beschäftigten in kirchlichen Tageseinrichtungen für Kinder im Bereich der Evangelischen Landeskirche in Württemberg), zur Orientierung herangezogen werden. Nach dieser Regelung ist zu gewährleisten, dass den Beschäftigten ausreichend Tage zur freien Verfügung bleiben. Ausreichend ist danach, wenn 2/5 des gesetzlichen Urlaubs zur Verfügung stehen. 
§ 4
Urlaubsgewährung
(1) Bei der zeitlichen Festlegung des Urlaubs sind die Urlaubswünsche der Beschäftigten zu berücksichtigen, es sei denn, dass ihrer Berücksichtigung dringende betriebliche Belange oder Urlaubswünsche anderer Beschäftigter, die unter sozialen Gesichtspunkten den Vorrang verdienen, entgegenstehen. Der Urlaub ist zu gewähren, wenn der/die Beschäftigte dies im Anschluss an eine Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation verlangt.
(2) Der Urlaub muss grundsätzlich im laufenden Kalenderjahr gewährt und angetreten werden, es sei denn, dass dringende betriebliche oder in der Person der/des Beschäftigten liegende Gründe die Übertragung auf das nächste Kalenderjahr rechtfertigen. Im Übrigen gilt § 26 KAO.
(3) Beschäftigte mit schulpflichtigen Kindern haben während der Schulferien Vorrang. Soweit nicht allen Beschäftigten mit schulpflichtigen Kindern Urlaub gewährt werden kann, kann Teilurlaub gewährt werden, so dass allen vorrangig Berechtigten ein Anteil des Urlaubs während der Schulferien gewährt wird. Soweit Beschäftigte mit schulpflichtigen Kindern in einem Jahr aus betrieblichen Gründen keinen Urlaub während der Schulferien nehmen konnten, haben sie im darauffolgenden Jahr Vorrang.
(4) Beschäftigten mit berufstätigen Ehepartnern, Lebenspartnern im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder Beschäftigten, die mit ihren Lebensgefährten in ehe- oder lebenspartnerschaftsähnlicher Gemeinschaft zusammenleben, ist der Urlaub nach Möglichkeit so zu gewähren, dass sie gemeinsam in Urlaub gehen können.
(5) Urlaubsanträge nach § 3 Abs. 1 werden nach den dort genannten Terminen innerhalb von zwei Wochen genehmigt oder mit entsprechender Begründung abgelehnt. 
Urlaubsanträge, die erst nach den in § 3 Abs. 1 genannten Terminen gestellt werden, werden auch innerhalb von zwei Wochen nach Antragsstellung, unter Berücksichtigung von § 3 Abs. 1, genehmigt oder abgelehnt. 
Wenn nach Ablauf von zwei Wochen nach Antragsstellung keine Rückmeldung zum Urlaubsantrag erfolgt ist, erinnert der/die Beschäftigte in Textform an die Bearbeitung des Antrags. 
Verstreicht nach dem Zugang der Erinnerung eine weitere Woche ohne Bearbeitung, gilt der Urlaub nach Ablauf dieser Woche, frühestens drei Wochen nach Antragsstellung, wie beantragt, als gewährt und kann auch angetreten werden, ohne dass die Einrede des eigenmächtigen Urlaubsantritts geltend gemacht wird (dies gilt aber nur für den Fall, dass der/die Beschäftigte schriftlich oder in Textform, erinnert hat).

Anmerkungen:
Es ist darauf zu achten, dass für den Krankheitsfall eine Vertretung für die Urlaubsgewährung zur Verfügung steht. 
Bei elektronischen Antragsportalen sollten die technischen Voraussetzungen für die Urlaubsgewährung im Vertretungsfall eingerichtet und möglich sein, damit der Antrag nicht unbearbeitet liegen bleibt. 

§ 5
Nachträgliche Änderung
(1) Ein genehmigter Urlaub kann von der Dienststellenleitung nur aus dringenden betrieblichen Notfällen widerrufen werden. Dies gilt sowohl für die Verschiebung, den Abbruch als auch die Unterbrechung des genehmigten Urlaubs. 

Anmerkung: 
Ein Notfall liegt aber nicht vor, wenn ein/e andere/r Mitarbeiter/in aufgrund von Krankheit oder ähnlichen Gründen ausfällt.

(2) Die Dienststelle trägt alle Kosten, die den Beschäftigten durch den Widerruf des zuvor genehmigten Urlaubs gemäß Abs. 1 erwachsen.
(3) Genehmigte Urlaubsanträge können auf Antrag der/des Beschäftigten nachträglich geändert werden. Es gelten die Grundsätze von verspätet eingegangenen Urlaubsanträgen gem. § 3 Abs.1.
(4) Eine nachträgliche Abänderung eines genehmigten Urlaubs durch die Dienstellenleitung, die zum Abbruch oder der Unterbrechung eines bereits genehmigten und angetretenen Urlaubs führen würde, erfolgt nur mit Zustimmung der/des Beschäftigten und ist auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken. 


§ 6
Erkrankung während des Urlaubs
Im Falle der Erkrankung während des Urlaubs ist, sofern die Erkrankung nicht nachweisbar fortbesteht, die Arbeit zu dem vor dem Urlaub festgelegten Zeitpunkt wieder aufzunehmen. Eine Verlängerung des Urlaubs um die Tage der nachgewiesenen Arbeitsunfähigkeit, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Dienststellenleitung möglich.
§ 7
Kein Schadensersatz
Die Buchung von Reiseleistungen durch Beschäftigte, denen zuvor kein Urlaub genehmigt wurde, erfolgt auf eigenes Risiko. Die Nichtgewährung von Urlaub begründet in diesen Fällen keine Schadensersatzansprüche gegenüber der Dienststelle.
§ 8
Streitigkeiten
Bei Streitigkeiten über die Gewährung des Urlaubs verhandeln Dienststellenleitung und MAV auf Antrag der/des Beschäftigten gemäß § 35 Abs. 3 c) MVG.Württemberg mit dem ernsthaften Willen zur Einigung, wenn sie dies für berechtigt halten. Die weiteren Rechte der Beteiligten nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz bleiben hiervon unberührt.
§ 9
Inkrafttreten/Kündigung
(1) Diese Dienstvereinbarung tritt mit Wirkung vom _________________________ in Kraft. 
(2) Diese Dienstvereinbarung kann gem. § 36 Abs. 5 MVG.Württemberg mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres gekündigt werden.
(3) Werden einzelne Regelungen dieser Dienstvereinbarung auf Grund veränderter Gesetze oder der Änderung von Arbeitsrechtsregelungen durch die Arbeitsrechtliche Kommission unwirksam, so werden diese neu verhandelt. Alle anderen Regelungen bleiben wirksam.



     ____________________________   	  ____________________________
Datum/Unterschrift Dienststellenleitung			Datum/Unterschrift MAV-Vorsitzende/r


